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Gestützt auf Art. 4 der Verordnung über die Harmonisierung amtlicher Register (RegV) 
des Kantons Bern vom 12. März 2008 erlässt der Gemeinderat folgende Verordnung: 
 

Gegenstand Art. 1 Diese Berechtigungsregelung bestimmt,  

a) welchen Mitarbeitenden  und Informationssystemen der 
Einwohnergemeinde welche Detailprofile im Sinne von Artikel 3 
RegV und der fachlichen Weisung des Amtes für Informatik und 
Organisation vom 3. Juli 2008 über die Detailprofile der 
Anwendungen GERES und ZPV (W 02-08 KAIO) zugeteilt werden, 

b) welche Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde dem KAIO die 
Eröffnung, Änderung oder Aufhebung der GERES- und ZPV-
Benutzerkonti für Mitarbeitende und Informationssysteme der 
Finanzdirektion beantragen können. 

Geltungsbereich Art. 2 Diese Verordnung gilt für sämtliche Verwaltungshandlungen und 
-dienstleistungen, welche die Gemeindeverwaltung Wynigen in diesem 
Zusammenhang erbringt, insbesondere auch für diejenigen zugunsten 
der Einwohnergemeinde Rumendingen. 

Berechtigungen für 
die GERES-Plattform 

Art. 3 Die Zuteilung gemäss Artikel 1 Buchstabe a erfolgt für die 
GERES-Plattform wie folgt: 

Nr. Funktion / System 
berechtigte 

Behörde 

1 Einwohnerdienste 

1.1 Gemeindeschreiber/in und -stellvertreter/in 2 

1.2 Mitarbeitende Einwohnerdienste 2 

1.3 Lernende Einwohner 2 

2 Steuerverwaltung 

2.1 Gemeindeschreiber/in und -stellvertreter/in 3 

2.1 Mitarbeitende Steuerbehörde 3 

2.2 Lernende Steuerbehörde 3 
 



Berechtigungen für 
die ZPV 

Art. 4 Die Zuteilung gemäss Artikel 1 Buchstabe a erfolgt für die ZPV 
wie folgt: 

Nr. Funktion / System 
Profile 

0 5 8 9 

1 Einwohnerdienste 

1.1 Gemeindeschreiber/in und -stellvertreter/in X X X X 

1.2 Mitarbeitende Einwohnerdienste X X X X 

1.3 Lernende Einwohnerdienste X X X X 

2 Steuerverwaltung 

2.1 Gemeindeschreiber/in und -stellvertreter/in X X X X 

2.2 Mitarbeitende Steuerverwaltung X X X X 

2.3 Lernende Steuerverwaltung X X X X 

3 Finanzverwaltung 

3.1 Finanzverwalter/in und -stellvertreter/in X X   

3.2 Mitarbeitende Finanzverwaltung X X   

3.3 Lernende Finanzverwaltung X X   
 

 

Antragsrecht Art. 5 Folgende Mitarbeitende der Einwohnergemeinde Wynigen sind 
berechtigt, dem KAIO die Eröffnung, Änderung oder Aufhebung der 
GERES- und ZPV-Benutzerkonti jeweils für ihre Unterstellten bzw. für 
die Informationssysteme in ihrem Verantwortungsbereich zu 
beantragen: 

- Gemeindeschreiber/in oder -stellvertreter/in 

Inkrafttreten Art. 6 Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2009 in Kraft. 

 
 

Beschluss Gemeinderat 
 
 
Beschlossen durch den Gemeinderat am 30. November 2009. 
 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
P. Heiniger Hp. Rentsch 


